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12-63 Nr. 2
Gebundene und offene

Ganztagsschu len
sowre

au ßeru nterrichtliche
Ganztags- und Betreuungsangebote
in Prirnarbereich und Sekundarstufe I

RdErl. ci. Ministeriums für Schule und Weiterbilduno
v" 23.12.2010 (ABl. NRW. 01/1 1 S. 38. berichtigt OZlt I §. AS)1

l Grundlagen
1.1 ln Nordrhein-Westfalen gibt es gebrrndene Ganztagsschulen - diese
auch ais erweiterte gebundene Ganztagsschulen - (§ 9Absatz 1 SchulG -
BASS 1-1), offene Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 3 SchulG) und außerun-
ierflchtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ I Absatz 2 Schulc).
1.2 Gebundene Ganztagsschulen, offene Ganztagsschuien und außerun-
terrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote unterscheiden sich in Be-
zug aüf Teiinahmepflichten und -möglichkeiten wie folgt:
- ln erner qeoundenen Ganztaqsschule (§ I Absalz 1 SchLlG) nehmen

alle Schülerinnen und Schüler der Schule an den Ganztagsangeboten
ieri Mit Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die gebundene
Ganztagsschule wird die regelmäßige Teilnahme an den Ganztagsan-
geboten dieser Schule für sie in dem in Nummer 5.1 beschriebenen
Zerti-aFmen verpflichtend.

- In einer offenen Ganztaosschule im Pnmarberetch (§ 9 Absaiz 3
SchulGl nimmt ein Teii der Schülerinnen und Schüler der Schule an den
außerunterrichtlichen Angeboten teil" Die Anmeldung bindet für die Dau -
er eines Schuljahres uno verpflichtet in der Regel zur reEelmäßigen und
targlichen Teilnahme an diesen Angeboten.

- Zu den außerunterrichtlichen Ganztaos- und Betreuungsanqeboten (s 9
Absatz 2 Schulc) gehören im Primarbereich die ,,Schule von acht bis
eins", ,,Dreizehn Plus" und ,,Silentien", in der Sekundarstufe I dje,,päd-
agogische Ubermittagbetreuung und weltere Ganztags- und Betreuung -
sangebote". An diesen Angeboten nlmmt ein Teil der Schülerinnen und
Schüler der Schule teil. Eine regelmäßige und tägiiche Teilnahme ist
nrc'rt erforder,ich

der Lrnd Jugendliche im schulpflichtigen Alter bedarfsgerecht in Tagesein-
richtungen und in Kinderiagespflege vorzuhalten (§ 24 Absatz 4 SGB Vllt).
Dre Kommune kann diese Verpflichtung auch durch entsprechende Ange-
bote an Schulen edüllen, soweit die Bildungs-, Erziehungs- und Betreu-
ungsangebote nach den Grundsätzen des SGB Vlll gestaltet werden (§ E
Absatz '1 KiBiz).

l-eistungen der Kommunen zur Einrichtung beziehungsweise zum Betrieb
von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreu-
ungsangeboten zählen in diesem Rahmen zu den pflichtigen Leistungen.

Die Kommune beurteilt im Rahmen ihrer Selbstverwaltung. in welchem
Maße auch im Lrchte der haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen, es
bedarfgerecht ist, Plätze in Ganztagsschulen oder außerschulischen
Ganztags- und Betreuungsangeboten vorzuhalten.

2.2ln allen Landesteilen soll eine rnöglichst vergleichbare eualität sicher-
gestellt werden. Die Landesregierung unterstützt die örtlichen Entwick-
lungsprozesse, beispielsweise durch Beratungsleistungen, wissenschaffl l-
che Begleitvorhaben, ergänzende Erhebungen sowie durch Rahmenver-
einbarungen mit gemeinwohlorientierten Partnern.

3 Merkmale von Ganztagsschuien
und außerunterrichtlichen Ganztags- und

Betreuungsangeboten
3.1 Zu den Merkmalen sowohl einer gebundenen als auch etner offenen
Ganztagsschuie (§ I Absatz 'i und Absatz 3 SchutG) gehoren beispiets-
wetse
- Angebote für unterschiedlich große und heterogene Gruppen die auch

besondere soziale Problemiagen berücksichtigen,

Förderkonzepte und -angebote für Schülerinnen und Schüler mit beson -
deren Bedarfen (zum Beispiel Sprachförderung. Deutsch als Zweitsora-
che, Mathematik und Naturwissenschaflen Fremdsprachen.
Bewegungsförderung).
die Förderung der Interessen der Schülerinnen i-ino Schülei-durch zu-
sätziiche themen- Lrnd fachbezogene oder fächerrlbergrejfende, auch
klassen- und jahrgangsstufen-ubergreifende Angebote und außerunter-
richtliche Praktlka,
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RdErl. v. 15.0'1.2015 (ABl. NRW. S.6B); RdErl. y 09.03 2016 (ABl. NRW.04/16 S.3B)

zum Lernen unci

Angeboie zur gesunden Lebensgestaltung, ü.a. zu etner gesunden Er-
nährung,
vielfältige Bewegungsanreize und -angebote,

der Eltern sowie der Schülerinnen !rnC

- in der Sekundarstufe I auch die Orientierung auf Aspekte der Berufs-
und Ausbildungsreife oder der Hochschulreife sowte Lebensplanung.

Offene und gebundene Ganztagsschulen setzen diese l\,4erkmale im Rah -
men ihrer Ressourcen und Möglichkeiten um.

3.2 Außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (s 9 Absatz
2 SchulG) können sich inhaitlich im Rahmen ihrer Ressourcen an den
Merkmaien von Ganztagsschulen orientteren.

. 4 Einrichtungsverfahren
4.1 Ganztagsschulen sind Gegenstand der SchulentwicKlungsplanung
und Jugendhilfeplanung (§ 80 Schulc, § 80 SGB Vlli und § Z KJFöG)
auch im Rahmen von regionalen Bildungsnetzwerken.

4.2 Der Schulträger entscheidet, ob eine Schule ats gebundene Ganztags-
schule geführt wird. Vorher hört ei'dje Schuie an (s 76 Satz 2 Nummer 7
SchulG). Über deren Stellungnahme entscheidet oiä Scnulkonferenz (s 65
Absatz 2 Nummer 22 Schulc). Die Entscheidung des Schulträgers bedarf
der ZustimmJng der Beztrksregterung.

4.3 Der Schulträger entscheidet mit Zustimmung der Schulkonferenz, ob
eine Schule als offene Ganztagsschule geführt wird (s 9 Absatz 3 Satz 3
SchulG).

4.4 Üb.'r außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (s 9
Abs. 2 SchulG) entscheidet die Schute mit Zustimmung cjer Schulkonfe-
renz (§ 65 Absatz 2 Nummer 6 SchulG). Der Schulträger isi zu beiettigen.
4.5 Der Schulträger und der öffentiiche Träger der Jugendhilfe unterstüi-
zen die Schulen r..tnd ihre außerschuliscnen partner bei der planunc und
Organisation ihrer außerunternchtlichen Angebote. Sie beteiligen drjfrei -
en Träger der Kinder, und Jugendhilfe, Kirchen, MiJsikschuien, Veretne
und weitere Träger. Bei den Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten isl
der gemeinnutzige spon zu berücksichtigen

5 Zeitranmen und Offnungszetten
5.1 Der Zeitrahmen des Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschulen
(§ I Absatz 1 SchulG) erstreckt slch unter Einschluss der allgemernen Un-
terrichtszeit jn der Regel auf mindestens drei Unterrichtstaqe über leweils
mindestens sieben Zeitstunden, tn der Regel von 8 bis 1 5'Uhr. Er erhöhi
sich in erweiterten gebundenen Ganztagsschulen rn der Regel aul jeweils
mindestens vier Unternchtstage mtt jeweirs mindestens sieben Zeitstun-
den. Die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler ist in diesem Zeitrah-
men verpflrchtend.

Gebundene und enwe,terte gebundene Ganztagsschulen in der Sekundar-
stufe I führen über den für alle SchUlerinnen und Schüler verpfl chtenden
Zeitrahmen hinaus weitere außerunterflchfliche AngeDote durcn, zunr gei-
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ist die Zusammenarbeit von Schule, Kinder-

lnstituten ist unzulässig (§ 55 SchulG).
1 4 Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind verpflichtet, Ptätze für Kin-

2 Ziele und Qualitätsentwicklung
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spiel nach 15 Uhr oder an weiteren Wochentagen. Die Teilnahme der
Schüierinnen und Schüier an diesen Angeboten ßt in der Regel freiwillig.
Die Schule kann diese Angebote für einen Teil der Schülerinnen uncj Schü -
ler als verpflichtend erklären.

ln derSekundarstufe I kann die Schule für die unteren Klassen einen grö-
ßeren Zeitrahmen ais für die oberen Klassen vorsehen.
5.2 D et Zeit ahmen offener Ganztagsschulen im p rimarbereich (s 9 Absa _

tz 3 Schuic) erstreckt sich unter Einschjuss der aligemeinen Uri.terrichts_
zeit in de!"Regel an allen Unterrichtstagen von spätestens g Uhr bis 16
lJh!'. bei tsedarf auch iänger, minoesteni aber bis is Uhr.
5 3 Der Zeitrahmen in außerunterrrchtlichen Ganztags- unci Betreuungsan -
geboten (§ I Absatz 2 SchulG) orientiert sich an den leweiligen BilOu-ngs-.
Erzrenungs- und Betreuungsbedarfen.
5 4 Hausaufgaben werden tn offenen und gebundenen Ganztagsschulen
in das Gesamtkonzept des Ganztags iÄtegrieri (RdErt. d. MSW v.
05 05 2015 - BASS 12-63 Nr. 3. s. dort Nr 4.2).
5.5 ln den Zeitrahmen sollen 1e nach Bedarf auch bewegliche Ferientage
und Ferien einbezogen werdän. gegebenenfalls als scn-ulübergreifend;s
Ferienprogramm.

6 lnfrastruktur und Organisatlon
6.1 Der Schulträger stellt die erforderliche lnfrastruktur bereit.
5.2 Für Angebote außerschulische!" Träger sollen Schulräume kostenfrei
zirr Verfügung gestellt werden. Angebote außerschulischer Träger können
auch außerhalb oes Schulgeländes durchgeführt werden. Eine Eetrjebser_
laubnis nach § 45 SGB Vlll ist nicht erforderiich.
6 3 Der Schulträger ermöglicht den Schülerjnnen und Schülern die Einnah _

me eines N4jttagessens oder eines Mittagsimbtsses. In Ganztagsschuien
stellt er dalür Räume, Sach- und personalausstattung bereit. fi tragt Oie
sächlichen Betriebskosten. Die konkrete Umsetzung-kann im Einverneh-
men mit der Schule auch von Dritten geleistet werdän, beispielsweise ei-
nem außerschuilschen Träger einem Eltern- ooer Mensaverein.
6 4 Benachbarte Schulen können gemetnsame außerunterrichfliche Ange_
boie vo!'halten. Dei'Schulträger kann Angebote zur Förderung besonde-re!.
Begabungen und für Kinder und Jugendliche mit besonderen Förderbedar-
fen (zum Beispiel zur Taientförderung in Sport und Kultur oder zur Förde_rung natui'wissenschaftlicher Fähigkejten, muttersprachlicher Ergän-
zungsunterricnt. Deutsch als Fremdsprache) für Schülerinnen und Sch-üler
mehrerer Schulen an einer Schule konzentrieren.

6.6 Die Tellnehmendenzahl an den ejnzelnen Angeboten beziehungswei_
se die Gruppengröße richtet sich nach dem lnhait derAngebote und den
individuellen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler_

7.7 Das Personal legt vor Aufnahrne selner Tätrgkeit eln erwetterres Füh_
rungszeu€nis vor (§ 30a Absatz i Bundeszentrairegistergesetz). Ber per-
sonen, die in Begleitung mitwirken und bei Schüiörinne-n uno Scnulein
kann auf ein erweitertes Führungszeugnis verzichtet werden tm übiigen
gilt § 72 a SGB VItl.

7.8 DerArbeitgeber belehd seln personal vor erstmaliger Aufnahme setner
Tätjgkeit und anschließend mindestens im Abstand vän zwer Jahren uber
die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwtrkunqspfltchten nach § 34
lnfektlonsschutzgesetz beziehungswerse ber persönat im KUcnen_"Lna
Mensenbereich nach ss 43 und 44 infektionsschutzgesetz Uber die Be_
lehrung lst ein Protokoli zu erstellen, das die Schule diei Jahre iang äufoe_
wahrt.

B Elternbeiträge
8.1 Elternbeiträge können nur für freiwillige Angebote ernooen weroen,
nicht jedoch für verpflichtende Angebote -

8.2 ln offenen Ganztagsschulen im primarbereich kann der Schutträoer
oder d€r öffentliche Jugendhilfeträger Elternbeitrage bis zur Höhe von i80
€.pro Monat pro Kind erheben und einziehen. Abtem c1.08.20.18 erhöht
sich,die Höchstgrenze jährlich zum Schuljahresbeginn _ kaufmännisch ge_
rundet - um jeweils 3%. Er kann oies auf Dritte übädragen. Zusätziich iur

.sozialen Staffelung der Beiträge nach Einkommen der Eltern können auch
eine Ermäßigung für Geschwisterkjnder, auch für Kinder, die eine Kinder_
tageseinnchtung besuchen, sowie ein Ausglejch zwjschen Stadt_ oder Ge -
meindeteilen oder Schulen mit unterschiedlich hohem Beitragsaufkommen
vorge^se-h*en werden (s I Absatz 3 Satz 4 Schulc rn Ver.binOu-ng rnit s 5 Ab-
satz 2 KiBiz).

8.3 Der Schulträger, der Träger der öffenflichen Jugendhilfe rjnd die Schul _

leiterin oder der Schulleiter sollen Eltern oesondeÄ fOrderungsbedürftiger
Kinder auf die f\/öglichkeit einer Reduzierung oder eines Erlasses der Bei_
tragszahlungen oder etner übernahme von Äeiträgen durch die wtrtscnaft-
liche Jugendhilfe (s 90 SGB Vlll) hinweisen. Ziei isl, eine Teiinahme dieser
Kinder zu ermögiichen.

8.4 Für Ferienangebote und Mittagsverpflegung kann etn zLrsatzlicher tsei_
trag erhoben werden.

8:5 ln außerunterrichflichen Ganztags- und Betreuungsangeboten und in
freiwilligen außerunterrichfl ichen Angeboten gebunde"ner öanztagsschu -
len kann.sich die Erhebung von Elternbelträge"n an den offenen Ga"nztags-
schulen im Primarbereich orientieren
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7 Das Persona!
7.1 Die Qualifikation des personals richtet sich nach den Förder_ und Be-

§ § treuungsbedarfen der Kinder und Jugendlichen.
§ |l z.z Lehrersteilenanteilesjnd
trö I erai0-äfr'zeTd-2rrrufr'cificl
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8.6 lst die Ganztagsschule nächstgelegene Schule der Schulform, besteht
nach der Schülerfahrkostenverordnun§ grundsätzlich ejn Anspruch auf Er-
stattung der Schülerfahrkosten. lst die besuchte Schule ledigl cn dte
nächstgelegene Ganzlagsschule, begründet dies keinen weitergähenden
Anspruch auf Schülerfahrkosten (s 9 Absatz 7 SchfkVO _ BASS I 1_04 Nf.
3 1 ). Der Schulträger ist ebenfalls nlcht verpflichtet, [4enrkosten zu iragen,
die durch die Teilnahme an außerunterricÄflichen Ganztagi_ und Betreu_
ungsangeboten entstehen.

9Aufsicht, Sicherheitsförderung, Unfallvers icheru ngssch utz
9.1 Angebote außerschulischer Träger gelten als schulische Veranstaltun -
gen.

9.2 Für Aufsicht und Sicherhejtsförderuhg getten der
- RdErl. d. MSWv. lB.0T.2OOS,,Verwaltungsvorschriften zu § 57 SchuiG

- Aufsicht" (BASS 12-08 Nr. 1),
- RdErl. d. KM v. 29.12.i993 ,,Unfallverhütung. Schülerunfaflversrche_

rung" (BASS 18-21 Nr. 1),

- RdErl. d. Mrnjsteriums für Schule und Weiterbildung v 26 11 2014.,Si_
cherheitsförderung im Schulsport" (BASS j8_23 Nr."2) und

- lgFfl d. KN,4 v. 24.05.1 9T6,,crundausbildung in Erster Hilfe. (BASS 1 8_
24 Nr. 1)

6.9 Die Schule vereinbart mit Zustimmung der Schulkonferenz mit ihren
Kooperationspartnern besondere Regelungen zur Mitwirkung der pädago-
gischen Kräfte der außerschulischen partÄer (s 75 Absatz i SchLtCy "f 

s
wird empfohlen. von der Möglichkeit Gebraucfi-zu machen, Verireterinnen
und Vertreter außerunterrichilicher Angebote tn Ganztaqsschulen in den
schuliechen Gremien zu beteiligen (s§ 66 Absatz 7 Sch-ulc. 68 Absatz 4
SchuiG. 75 Absarz 4 SchutG)

6.10 Bei einem Anmeldeüberhang können auswärtige Schülerjnnen und
Schüler auch dann abgewiesen werden, wenn sie inlhrer Heimatoemein_
de nur eine Halbtagsschule der gewünschten Schulform besuchen'können
(§ 46 Absatz 5 SchutG).

fürAhgebote zu nutzen, die die Kin

§ft. rusaul,che Arbeits- oder Wochenpanslun-clEr[§prntE6iffirig, Mathema-
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7,5 Die Dienst- und Fachaufsicht über das personal lregen beim leweiligenAnstellungsträger. Dle Beschäftigung von personat;jnes außerschujt_
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9.3 schürerinnen und schürer, die an Angeboten nach diesem Erräss teir-
nehmen, sind unfallversichert (s 2 Absa2 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB
Vll). Der Versicherungsschutz besteht auch an bewegljchen Ferientagen
und in den Ferien. Zuständig ist die unfailkasse Nordihein-westfaienärs
Träger der geseizllchen Unfallversicherung.
9 4 finter den versicherungsschutz fafien die Teirnahme uno die daiür zu
Fuß oder m,t einem privaten oder offenflichen verkehrsmitter zurückzure-
genden Hin- rlnd Rückwege.

9.5 Der Schulträger, ein Eltern- oder Förderverein oder ein anderer Träger
gewährieisten den Versicherungsschutz für ihr jeweiliges personai.

9.6 Eltern und andere personen, die im Auftrag der Sphule unentgelflich
und außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses in dän Angebote-n tätig
sind, sincj grundsätzlich über das Land bei der Unfallkassä Nordrhern"-
Westfaien unfallversichert.

9.7 Für personen, die auf der Grundlage eines Werkvert!"ages gegen Zah_
iung einer Vergütung tätig werden, scheidet ein Scnutz dufoh dr.e-gesetzti_
che tJnraliversicherung aus.

9.8 Die Versicherungsträger gewährieisten bej Unfällen _ unabhängig von
der Frage des Verschuldens - die vorgeschriebenen t-eistungen de-s-Sczi_
älgesetzbuches VIi.

10 Lehrerstellenzuschlag und Finanzierung
10.1 Der Ganztagszuschlag beträgt nach Maßgabe des l_{aushalts für
^ gebundene Ganztagsschulen 20 prozent der Grunostelienzahi,
- die Förderschuien mit Ausnahme der Förderschulen mit dem Schwer-

punkt Lernen 3O prozent der Grundstellenzahl.
- Hauptschujen und Förderschulen mtt erweitertem Ganztagsbetrieb 30

Prozent der Grundsteilenzahl (s 9 Verordnung zu s 93 Abs;tz 2 Schulc
- BASS 1 1-1 1 Nr. 1).

Lehrerstellen werden nach Maßgabe des Haushalts auch für olfene Ganz_
lagsschLtlen im primarbereich sowie für pädagogische übermtttagbetreir _

ung/Ganztagsangebote in der SekLlndarstufe I zugewresen.
10.2 Sovr'elt Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, leistet oas
Land an steile von Lehrersteilen zuschüsse für das personai außerschrr-
lischer Trager. Die zuschüsse dürfen auch für Koordinierung und Fortbir-
cung verwendet werden. Die schuileiterin oder der schurieiter enischeidet
über die lnanspruchnahme von Stellenanteilen oder Barmitteln unter Be_
rückstchtigung der jnhalflichen Beschlüsse der Schulkonferenz und beste-
hende!" Arbeitsverträge.

10.3 Nach Maßgabe des Ha,ushalts leistet das Land darüber hinaus in of _

fenen Ganztagsschulen im primarbereich (s 9 Absatz 3 SchulG) und jn au _

ßerunterrichflichen Ganztags- und Betreuungsangeboten (s 9 Absatz 2
SchulG) Zuschüsse für Einsatz, Koordinierun§ unC fortOitOuäg des perso-
nals außerschulischer Träger (s 94 Absatz 2 SchulG).
10.4 Die Finanzierung des Einsatzes von personal in Anstellungsträger-
schaft der Schulträger. der öffentlichen und freien Träger der .tu!enOEitte
oder anderer T!"äger in außerunterrichflichen Angebotän sowie äen Um-
fang von Lenrersteilen in der offenen Ganztags§chure im primarbereich
sowie Angeboten der pädagogischen übermitlagbetreuung beziehungs_
weise Ganztagsangeboten in der Sekundarstufe I iegetn folglnde Rundär_
lasse:

- für die offene Ganztagsschule im pnmarbereich: RdErl. d. MSJK ,,Zu-
wendungen für Cie Durchführung außerunterrichilicher nngeOote in oi_
fenen canztagsschulen im primarbereich,, v. 12.02.2003 1änSS tt_OZ
Nr 197

- für schulische Ganztags- und Betreuungsangebote im primarbereich:
RdEri. d. MSW,,Zuwendungen für dje Betreuung von Schülerinnen und
Schüiern vor und nach dem Unterricht in der piimarsiufe (,,Schule von
acht bis eins". ,,Dreizehn pius,', ,,Silentien,,) v. 31.07.2008 (ijASS t 1-02
Nr. 9)

- fürAngebote außerschulischer Träger in gebundenen Ganztagsschulen
sowie für pädagogische übermittagbetreuung in der Sekunäarstule l:
RdErl. d MSW ,,Geld.oder Stelle - Sekundaritufe l; Zuwendungen zur
pädagog ischen ü bermittagsbetreuu ng/Ganztagsangebote,, v.

s ta r- 31.07 2oQ8 (BASS 11-02 Nr 24)

{ (§-S r0.5 Die Lehrerste[enanteire und die zur verFügung gesteilten Mitter dür-ti=?*!t(. ( t zungsstunden. die auf der Grundlage d-er Stundentafet tm Rahmenles
Zeitrahmens gemäß Nurnmer 5 angeboien werden, dürfen njcht auf die
Verwendung des Ganztagszuschlags angerechnet werden (Vermeidung
von Doppelfinanzierung).

10.7 BetreuunEs- und Aufsichtszeiten, die von Lehrkräften während der
Mrttagspause, zum Beispiel in Mensen, Cafeterien, auf dem Schulgelände
oder in Trainingsräumen, durchgeführt werden. werden zuT Häiftdauf die
Unterrichtsverpflichtung angerechnet.
10.8 Für dle Betreuung von ehrenamflrchen Helfeflnnen und Helfern, von
Schülerlutorinnen und Schülertutoren, praktikantinnen und praktikanten
oder Siudierenden durch Lehrkräfte können Lehrerwochenstunden in die_

sem Rahmen im Verhältnis 1 ; 6 (eine Lehrerwochenstunde fur sechs
Stunden Tätigkert dteser Kräfte) verwendet werden.
10.9 Das für Schule zuständtge Ministerium kann im Einvernehrnen mit
dem Flnanzministerium für die Finanzjerung bei Grundschuiverbünden (s
?? 

APsStz^ 1 S.tr,tCl und organisatorischen Zusammenscnlüssen (§ {iä
Absatz 1 SchulGt besondere Regelungen vorsenen

'tr 1 Ersatzschulen
Für die Träger von Ersatzschuten gtlt dteser Erlass entsprechend. Als ge_
btr,ncene 

.Ganztagsschu,en g_elten nur d,e Schulen derer. Garzragsiu _

schlag refrnanzrert w.rd, als offene Ganztagsschulen ,m p.ima.oererc-n nu.
sglche Schulen, die eine enrsprechende Zuwendung nach dem RdEri d
MSJ K_,.Zuwendungen für die Durchführung außerunierrichfl icher AngeDo_
te in offenen Ganztagsschuien rm primarbäreich,,(BASS 11-02 Nr 1"9) er_
halten. Abwejchende Formen der Schulmitwirkung nach s 100 ADSatz 5
SchuiG bieiben unberührt
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